Anlage 5 zu den VV zu Art. 44 BayHO
(VV Nr. 15.2 zu Art. 44 BayHO)

Grundsatze fur die Erstellung von Zuwendungsrichtlinien
(Fordergrundsatze — FOGr)

'Diese Fordergrundsatze enthalten Vorgaben fiir die Erstellung, den Aufbau und den Inhalt staatlicher
Zuwendungsrichtlinien. 2Die Vorgaben sind entsprechend VV Nr. 15.2 zu Art. 44 der Bayerischen
Haushaltsordnung (BayHO) bei der Abfassung von Zuwendungsrichtlinien zwingend zu beachten.

1. Leitséatze fiir die Schaffung und die Fortfilhrung von Zuwendungsrichtlinien

1.1 Bei der Gestaltung von Zuwendungsrichtlinien ist auf einen effizienten Mitteleinsatz zu achten.
2Dafiir sind insbesondere eine vorbereitende Bedarfsermittlung und méglichst konkrete
Zielvorgaben erforderlich. 3Das Forderprogramm muss geeignet sein, einen angemessenen
Beitrag zur Erreichung der gesetzten Ziele zu leisten; Bagatellférderbereiche mit
Zuwendungssummen von weniger als 5 000 € sind deshalb grundsatzlich zu vermeiden und
bediirfen im Ausnahmefall einer gesonderten Begriindung. “Fiir Férderungen an Kommunen gilt
abweichend von Satz 3 eine strikte Bagatellgrenze von 10 000 €, die nur bei Kommunen mit bis
zu 1000 Einwohnern unterschritten werden darf. SFérderprogramme im kommunalen Bereich
sollen nicht eingefluihrt, fortgefihrt oder ausgeweitet werden, wenn die Erfiillung der kommunalen
Aufgabe auch durch eine (pauschale) gesetzliche Leistung sichergestellt werden kann.

1.2 Forderprogramme sind zu befristen und grundsatzlich vor ihrer Verlangerung zu evaluieren
(vgl. VV Nr. 14 zu Art. 44 und VV Nr. 7 zu Art. 7 BayHO).
1.3 'Die in den Art. 40, 44 Abs. 1 und Art. 103 BayHO sowie VV Nr. 15 zu Art. 44 BayHO

festgelegten Beteiligungen des fir Finanzen zustéandigen Staatsministeriums sowie des Obersten
Rechnungshofs sind vor Veroffentlichung der Zuwendungsrichtlinie durchzufiihren. 2Richtlinien-
entwiirfe sind so rechtzeitig vorzulegen, dass ein angemessener Uberpriifungszeitraum zur
Verfuigung steht; im Regelfall sollen hierfiir mindestens sechs Kalenderwochen vorgesehen
werden.

14 Sofern es angezeigt ist, sollen Entwiirfe neuer oder Anderungen bestehender Zuwendungs-
richtlinien einem Praxis-Check (Nr. 2.3 der Organisationsrichtlinien — OR) unterzogen oder eine
Verbandeanhoérung (Nr. 2.7.3 OR und § 15 Abs. 7 der Geschéaftsordnung der Bayerischen
Staatsregierung — StRGO) durchgefiihrt werden. 2Bei Férderprogrammen, die sich an
Kommunen richten, ist stets eine Anhdérung der Kommunalen Spitzenverbande durchzufuhren.
3Nr. 1.3 Satz 2 gilt entsprechend.

Leitsatze fur die Gestaltung von Zuwendungsrichtlinien

21 1Zuwendungsrichtlinien sollen die allgemeinen zuwendungsrechtlichen Vorschriften der Art. 23
und 44 BayHO sowie die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften auf das jeweilige
Forderprogramm bezogen konkretisieren. 2Ausnahmen von den allgemeinen
zuwendungsrechtlichen Vorschriften sind nur vorzusehen, wenn sie sachlich, z. B. aus
beihilferechtlichen Griinden, unbedingt erforderlich sind.

2.2 Bei der Abfassung von Zuwendungsrichtlinien

a) st auf eine fir jedermann verstandliche Sprache zu achten (vgl. Nr. 2.5 OR und § 22 der
Allgemeinen Geschaftsordnung fiir die Behdrden des Freistaates Bayern — AGO),

b) st zu vermeiden, die VV zu Art. 44 BayHO in den Zuwendungsrichtlinien zu wiederholen, es
sei denn, dass im Einzelfall eine Wiederholung zum Gesamtverstandnis der Regelung
beitragt,

c) sollen die Regelungen im Sinne eines einheitlichen und reibungslosen Vollzugs méglichst
bindend sein und ein Ermessen der Bewilligungsstelle nur vorgesehen werden, soweit dies
aus rechtlichen oder sachlichen Griinden erforderlich ist.
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3.1
3.1.1

3.1.2

(noch Anlage 5 zu den VV zu Art. 44 BayHO)

1Zuwendungsrichtlinien entfalten keine AuBenwirkung. 2Verweisungen des
Zuwendungsempfangers auf Regelungen in den Zuwendungsrichtlinien sind daher zu
unterlassen. 3Das Verhaltnis des Staates als Zuwendungsgeber zum Zuwendungsempfanger
wird abschlielend durch den Zuwendungsbescheid geregelt.

Zur Erleichterung der Anwendung und Ausarbeitung von Zuwendungsrichtlinien haben Bund und
Lander folgendes einheitliches Aufbauschema vereinbart, das bei der Abfassung von
Zuwendungsrichtlinien verpflichtend zu beachten ist:

1. Staatliches Interesse

2. Foérdergegenstand

3. Zuwendungsempfanger

4. Zuwendungsvoraussetzungen
5. Artund Umfang der Zuwendung
5.1 Art der Zuwendung

5.2 Zuwendungsfahige Ausgaben
5.3 Hohe der Zuwendung

5.4. Kumulierung

6. Verfahren

Leitsatze zum Inhalt der Zuwendungsrichtlinien
Staatliches Interesse (Nr. 1 des Aufbauschemas)
'Jede Zuwendungsrichtlinie muss einleitend die Angabe enthalten,

a) dass die Zuwendungen ohne Rechtspflicht und im Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel
bewilligt werden, und

b) welche rechtlichen Grundlagen der Zuwendung zugrunde liegen; das sind zumeist die
Vorschriften der Bayerischen Haushaltsordnung, je nach Bereich sind jedoch andere oder
weitere Rechtsgrundlagen denkbar, beispielsweise die Bundeshaushaltsordnung, die
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften fur die Gewahrung von Zuwendungen an die
gewerbliche Wirtschaft (AVG), Programme und Verordnungen der EU oder Verwaltungs-
vereinbarungen mit dem Bund oder anderen Landern.

2Als Standardformulierung oder Grundgerist fir eine angepasste Formulierung kann folgender
Text herangezogen werden:

»'Der Freistaat Bayern gewéhrt nach MaBgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen
haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Art. 23 und 44 der Bayerischen
Haushaltsordnung (BayHQ) und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften, Zuwendungen
fiir (...). 2Zuwendungen nach dieser Richtlinie werden ohne Rechtspflicht und im Rahmen der
verfiigbaren Haushaltsmittel gewéhrt. 3lIm Rahmen von Veréffentlichungen und in éffentlicher
Kommunikation im Zusammenhang mit dem Férderprogramm sowie in direkter Kommunikation
mit Antragstellern ist ausdrticklich darauf hinzuweisen, dass Zuwendungen aus dem Programm
freiwillige Leistungen darstellen und nur insoweit bewilligt werden kénnen, als dafiir
Haushaltsmittel zur Verfiigung stehen, und deshalb ein Zuwendungsantrag unter Umstdnden
wegen Uberzeichnung des Férderprogramms nicht bewilligt werden kann. “

'Anschlielend ist das staatliche Interesse durch eine kurze Darstellung der Programmziele zu
erlautern (,Warum wird gefoérdert?“). 2Dazu erfolgt im Regelfall eine zusammengefasste
Beschreibung des Ist-Zustands sowie der vorab definierten konkreten Ziele (vgl. Nr. 1.1). 3Eine
detaillierte Darlegung der Zielkriterien ist in der Regel nicht erforderlich.
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(noch Anlage 5 zu den VV zu Art. 44 BayHO)

Fordergegenstand (Nr. 2 des Aufbauschemas)

'Fordergegenstand sind die konkreten MaRnahmen, die nach der Zuwendungsrichtlinie geférdert
werden kénnen (,Was wird geférdert?“). 2Dazu gehoren auch fachliche Anforderungen an die zu
fordernden MalRnahmen, zum Beispiel das Ansprechen einer bestimmten Zielgruppe, die
Qualifikation des eingesetzten Personals oder eine Konzeptionierung des Vorhabens vor der
eigentlichen Durchfiihrung. 3Die Férdergegenstande miissen geeignet sein, zur Erreichung der
Programmziele beizutragen. *Mindestanforderungen, die Gber das gesetzlich vorgegebene Maf}
hinausgehen, dirfen nur definiert werden, soweit sie fur die Erreichung der Programmziele
zwingend erforderlich sind.

Zuwendungsempfinger (Nr. 3 des Aufbauschemas)

'Der Kreis der Antragsberechtigten ist abschliefend und so zu beschreiben, dass klar ersichtlich
ist, wer grundséatzlich Empfanger einer Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie sein kann und
wer nicht. 2Dies umfasst auch die Festlegung personlicher Anforderungen an die potenziellen
Zuwendungsempfanger.

'Bei der Abgrenzung des Antragstellerkreises ist auf die Wahrung des Gleichheitssatzes (Art. 3
Abs. 1 des Grundgesetzes) zu achten. 2Ausschliisse und Anforderungen miissen auf einem
sachlichen Grund beruhen. 3Ein solcher besteht insbesondere darin, dass eine Férderung an
einen ausgeschlossenen Antragsteller nicht zu einer Befriedigung des staatlichen Interesses
fihren wirde oder, dass dieser aus rechtlichen oder faktischen Griinden keine als
Fordergegenstand definierten Malinahmen durchfiihren kann.

In Zuwendungsbereichen der Wohlfahrtspflege, in denen freigemeinnitzige Trager mit
Offentlichen Tragern als Zuwendungsempfanger konkurrieren, kdnnen die 6ffentlichen Trager nur
geférdert werden, soweit geeignete, dem Bedarf entsprechende Einrichtungen der
freigemeinnutzigen Trager aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege nicht vorhanden sind und auch
nicht geschaffen werden; dies gilt nicht, wenn es wirtschaftlicher ist, eine bestehende kommunale
Einrichtung umzubauen oder zu erweitern (Subsidiaritatsprinzip).

Soll die Zuwendung ganz oder teilweise an Dritte weitergeleitet werden (VV Nr. 7 zu Art. 44
BayHO), ist zusatzlich auch der Kreis der Letztempfanger festzulegen.

Zuwendungsvoraussetzungen (Nr. 4 des Aufbauschemas)

In die Zuwendungsrichtlinie sind mdglichst alle Voraussetzungen aufzunehmen, die ein
Antragsteller im Vorfeld erfilllen muss, um eine Zuwendung erhalten zu kdnnen. 2Hierunter fallen
beispielsweise bestimmte Zertifizierungen des antragstellenden Unternehmens, die Beachtung
bestimmter Vorschriften, die Verpflichtung zur 6ffentlichen Nutzbarmachung geférderter
Forschungsergebnisse oder die Einraumung oder Ubertragung von Rechten. 3Ferner sind
etwaige Abweichungen und Konkretisierungen der VV Nr. 1 zu Art. 44 BayHO zu regeln.

Keine Zuwendungsvoraussetzungen sind fachliche Anforderungen an den Férdergegenstand
(vgl. Nr. 3.2) oder personliche Anforderungen an den Antragsteller (vgl. Nr. 3.3).

'Die Zuwendungsvoraussetzungen sind auf die unbedingt notwendigen Anforderungen zu
beschranken. 2Insbesondere darf die Zuwendung nicht davon abhangig gemacht werden, dass
der Zuwendungsempfanger sonstige MalRnahmen durchflhrt, die nicht in untrennbarem
Zusammenhang mit dem zur Férderung beantragten Vorhaben stehen. 3Nr. 3.2 Satz 3 und 4
sowie Nr. 3.3.2 gelten entsprechend.

In der Zuwendungsrichtlinie kann ein Vorhabenbeginn vor Bewilligung der Zuwendung allgemein
zugelassen werden, wenn keine sachlichen Griinde entgegenstehen und im Vollzug in
geeigneter Weise sichergestellt wird, dass es zu keiner faktischen Uberzeichnung des
Forderprogramms kommt. 2Der Vorhabenbeginn kann grundsatzlich friihestens ab Antragstellung
zugelassen werden. 3In Zuwendungsrichtlinien, die sich an Kommunen richten, soll in der Regel
und unter den Voraussetzungen nach Satz 1 der férderunschadliche Vorhabenbeginn ab
Bestatigung des Antragseingangs zugelassen werden.
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Art der Zuwendung (Nr. 5.1 des Aufbauschemas)

'Neben der Zuwendungsart (in der Regel Projektforderung) sind auch die Finanzierungsform
(nicht oder bedingt riickzahlbarer Zuschuss, Darlehen) und die Finanzierungsart (Festbetrags-,
Anteils- oder Fehlbedarfsfinanzierung) festzulegen. 2Als Standardformulierung oder Grundgerist
fur eine angepasste Formulierung kann folgender Text herangezogen werden:

»Die Zuwendung wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss zur Projektférderung im Wege einer
Festbetragsfinanzierung der zuwendungsfdhigen Ausgaben gewéhrt.“

Zuwendungsfahige Ausgaben (Nr. 5.2 des Aufbauschemas)

In der Zuwendungsrichtlinie ist festzulegen, welche der bei Umsetzung des Fordergegenstands
anfallenden Ausgaben durch die Zuwendung teilfinanziert werden sollen. 2Die in VV Nr. 2.3 zu
Art. 44 BayHO enthaltenen Vorgaben sind dabei zu beachten. 3Die zuwendungsfahigen
Ausgaben sollen vorrangig durch ,Positivkatalog” und allenfalls ergdnzend durch
.Negativkatalog“ dargestellt werden.

Nach Méglichkeit sollen die zuwendungsfahigen Ausgaben pauschaliert (VV Nr. 2.3.9 zu Art. 44
BayHO) oder auf leicht nachweisbare Ausgaben beschrankt werden. 2Daneben kénnen
Hochstwerte zur Begrenzung der zuwendungsfahigen Ausgaben oder der Menge bestimmter
abzurechnender Einheiten helfen, einen einheitlichen Vollzug und einen mdglichst effizienten
Fordermitteleinsatz zu gewahrleisten.

Sollen zur Honorierung birgerschaftlichen Engagements unentgeltliche Arbeitsleistungen als
fiktive zuwendungsfahige Ausgaben berticksichtigt werden, sind die diesbezlglichen Regelungen
in der Zuwendungsrichtlinie festzulegen.

Hoéhe der Zuwendung (Nr. 5.3 des Aufbauschemas)

1Entsprechend der gewahlten Finanzierungsart und -form ist der staatliche Finanzierungsanteil
an den zu férdernden Vorhaben festzulegen. 2Bei der Bemessung der Zuwendungshohe ist
darauf zu achten, dass sich der Zuwendungsempfanger in angemessenem Umfang mit eigenen
Mitteln an der Finanzierung beteiligt.

'Bei einer Festbetragsfinanzierung ist der zu gewahrende Festbetrag anzugeben. 2Der
Festbetrag hat die Interessenlage von Staat und Zuwendungsempfangern sowie die finanzielle
Leistungsfahigkeit der Zuwendungsempfanger zu bertcksichtigen; in allen geeigneten Fallen
sollen deshalb sachgerechte Differenzierungskriterien und entsprechend gestaffelte Festbetrage
festgelegt werden. 3Bei der Férderung von Kommunen kénnen dabei insbesondere die vom
Bayerischen Landesamt fiir Statistik veroffentlichten Steuer- und Finanzkraftdaten herangezogen
werden.

Bei einer Anteilsfinanzierung ist der zugrunde zu legende Fordersatz anzugeben. 2Nr. 3.7.2
Satz 2 gilt entsprechend. 3lm Sinne einer effizienten Fordermittelverwendung sollte zudem eine
Begrenzung der nach der Zuwendungsrichtlinie méglichen Zuwendung auf einen absoluten
Hochstbetrag erfolgen.

Bei einer Fehlbedarfsfinanzierung ist klarzustellen, dass die Férderung in Hohe der nicht
gedeckten zuwendungsfahigen Ausgaben gewahrt wird. 2Nr. 3.7.3 Satz 3 gilt entsprechend.

Sollen bedingt riickzahlbare Zuschiisse oder Darlehen ausgereicht werden, so sind zudem die
Darlehenskonditionen (Verzinsung und Riickzahlungsmodalitaten) festzulegen.

Sofern erforderlich sind ferner konkrete Vorgaben zum zu erbringenden Eigenanteil sowie
etwaige Abweichungen von VV Nr. 2.4 zu Art. 44 BayHO aufzunehmen. 2Vor allem bei hohen
Forderanteilen sollte festgelegt werden, in welchem Mindestumfang Zuwendungsempfanger sich
mit eigenen Mitteln an den zuwendungsfahigen Ausgaben beteiligen miissen. 3Wird die
Zuwendungsfahigkeit auf leicht nachweisbare Ausgaben beschrankt (Nr. 3.6.2), kann dies
erforderlichenfalls durch einen hdheren Forderanteil ausgeglichen werden.
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Kumulierung (Nr. 5.4 des Aufbauschemas)

In der Zuwendungsrichtlinie ist festzulegen, ob und gegebenenfalls bis zu welchem Umfang
Mehrfachférderungen (Nr. 3.8.2) oder Komplementarfinanzierungen (Nr. 3.8.3) zugelassen
werden. 2Soweit angezeigt, sind in der Zuwendungsrichtlinie konkretisierende Regelungen (z. B.
ein maximaler Forderumfang, bestimmte Forderanteile oder ein Mindesteigenanteil) festzulegen.

'Die Forderung eines Vorhabens aus verschiedenen Zuwendungsbereichen des Freistaates
Bayern (Mehrfachférderung) ist grundsatzlich nicht zulassig (vgl. Art. 17 Abs. 4 BayHO). 2Plant
ein Staatsministerium ein neues Foérderprogramm, das sich ganz oder teilweise auf
Foérdergegenstande bezieht, die bereits von einem bestehenden Férderprogramm abgedeckt
sind, ist der Versuch zu unternehmen, mit dem betroffenen Staatsministerium eine Abgrenzung
der Forderprogramme zu vereinbaren. 3Dies kann erfolgen durch

a) inhaltliche Abgrenzung der jeweiligen Férdergegenstande, Férdergebiete oder
Antragsberechtigten, oder

b) Vor- oder Nachrangklauseln.

4Kann eine Abgrenzung nicht vereinbart werden, ist zu dem neu einzurichtenden
Foérderprogramm ein Beschluss des Ministerrats herbeizufiihren (§ 6 Abs. 1 Satz 2 StRGO). %In
der Ministerratsvorlage ist dazustellen, weshalb eine Abgrenzung der Férderbereiche nicht
gelungen ist und aus welchen Griinden an der Einrichtung eines neuen Férderprogramms
festgehalten wird, obwohl die Férdergegenstande bereits aus einem anderen Programm
gefordert werden konnen. 6Liegen die konkurrierenden Férderprogramme in der Zustandigkeit
desselben Staatsministeriums, ist ressortintern eine Abgrenzung der Programme herbeizufihren;
falls das sachlich nicht moéglich oder sinnvoll ist, ist dies bei Vorlage des Entwurfs der
Zuwendungsrichtlinie (vgl. Nr. 1.3) gesondert zu begriinden.

'Die gemeinsame Forderung eines Vorhabens mit der EU, dem Bund oder anderen
Zuwendungsgebern der Offentlichen Hand (Komplementarfinanzierung) ist grundsatzlich
zuzulassen. 2Die allgemeinen zuwendungsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere zur
vorrangigen Inanspruchnahme von Férderprogrammen anderer Zuwendungsgeber und den
Bestimmungen zur Einbringung des Eigenanteils durch den Zuwendungsempfanger, sind dabei
zu beachten.

Ist eine Komplementarfinanzierung oder ausnahmsweise eine Mehrfachférderung zugelassen, ist
das Verfahren entsprechend VV Nr. 4.4 zu Art. 44 BayHO auszugestalten.

Leitsdtze fiir das Zuwendungsverfahren (Nr. 6 des Aufbauschemas)
Allgemeines

'Die Grundzlge des Zuwendungsfahrens sind bereits in den Verwaltungsvorschriften zu Art. 44
BayHO angelegt. 2Die Zuwendungsrichtlinie enthalt daher in der Regel lediglich konkretisierende
oder abweichende Bestimmungen. 3Soweit keine Konkretisierungen oder Abweichungen
vorgenommen werden sollen, missen die im Folgenden dargestellten Abschnitte nicht in die
Zuwendungsrichtlinie aufgenommen werden.

Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsverfahrens ist dem Grundgedanken des Art. 10 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) Rechnung zu tragen, wonach das
Verwaltungsverfahren einfach, zweckmaRig und zligig durchzufiihren ist.

Es empfiehlt sich folgende Einleitungsformel:

»Flr das Zuwendungsverfahren gelten die Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften zu Art. 44
BayHO sowie die Art. 48 ff. BayVwVfG, sofern im Folgenden keine konkretisierende oder
abweichende Regelung getroffen wird.”
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4.4
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(noch Anlage 5 zu den VV zu Art. 44 BayHO)

Antragstellung

In die Zuwendungsrichtlinie sind insbesondere aufzunehmen
a) die vorzulegenden Antragsunterlagen,

b) die Form der Antragstellung,

c) eventuelle Antragsfristen sowie

d) die Stelle, an welche der Antrag zu richten ist.

Die erforderlichen Antragsunterlagen sind mdéglichst prazise und vollstéandig aufzulisten. 2Dabei
sind die anzufordernden Angaben und Unterlagen auf das fir die Férderentscheidung unbedingt
Notwendige zu beschranken.

Bewilligung

In der Zuwendungsrichtlinie ist zu bestimmen, welche Stelle fiir den Vollzug des
Zuwendungsverfahrens zustandig ist. 2Die Abwicklung staatlicher Férderprogramme ist
grundsatzlich keine ministerielle Aufgabe. 3In der Regel ist es ausreichend, wenn auf der Ebene
der Mittelbehdrden (in geeigneten Bereichen auf der unteren Verwaltungsebene) Bewilligungen
ausgesprochen werden.

Sofern die Bewilligungsstelle nicht identisch mit der Stelle ist, bei der der Férderantrag
einzureichen ist, ist zu bestimmen, wie und gegebenenfalls innerhalb welcher Frist die
Eingangsstelle die Antrage an die Bewilligungsstelle weiterzureichen hat und welche Vorarbeiten
von der Eingangsstelle wahrzunehmen sind.

Sofern neben der Bewilligungsstelle weitere Stellen im Rahmen der Antragspriifung zu beteiligen
sind (beispielsweise bei einer baufachlichen Prifung oder, wenn etwa aus Grinden der
Burgerfreundlichkeit die Einholung fachlicher Stellungnahmen ausnahmsweise durch die
Verwaltung erfolgen soll), ist das entsprechende Beteiligungsverfahren in der
Zuwendungsrichtlinie festzuhalten.

Daruber hinaus enthalt dieser Abschnitt die fur den jeweiligen Zuwendungsbereich erforderlichen
Konkretisierungen zu den Bestimmungen der VV Nrn. 4 ff. zu Art. 44 BayHO, insbesondere die
Festsetzung unter Korrekturvorbehalt oder eine ausnahmeweise Fordergewahrung durch
Zuwendungsvertrag.

In der Zuwendungsrichtlinie ist festzulegen, ob die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir
Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P) den Zuwendungsbescheiden beizufligen sind
oder ob und welche Nebenbestimmungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir
Zuwendungen zur Projektférderung unmittelbar in die Bescheide aufzunehmen sind. 2Zudem ist
aufzulisten, welche weiteren, fachlich veranlassten Nebenbestimmungen in jedem Fall auferlegt
werden sollen. 3Insbesondere bei komplexen Forderbereichen mit einer Vielzahl an besonderen
Nebenbestimmungen sollten diese gebindelt im Sinne einer ,Checkliste” (und gegebenenfalls
als eigener Abschnitt in der Zuwendungsrichtlinie) dargestellt werden.

Auszahlung

In der Zuwendungsrichtlinie ist vorzugeben, welches Auszahlungsverfahren anzuwenden ist.
2Mit Blick auf einen gleichmaRigen Fordervollzug sollte ein Ermessen der Bewilligungsstellen bei
der Wahl des Auszahlungsverfahrens allenfalls fiir Ausnahmefalle eingeraumt werden. 3Soweit
erforderlich sind auch konkretisierende Vorgaben aufzunehmen (z. B. ein bestimmter
Zahlungsturnus, die Hohe des Einbehalts oder eine Beschrankung der jahrlichen Mittelabrufe).

Forderprogramme, die von kommunalen Kérperschaften im tUbertragenen Wirkungskreis
vollzogen werden, sind liber die Staatsoberkassen (ohne Durchlauf durch den kommunalen
Haushalt) abzuwickeln.
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Nachweis und Priifung der Mittelverwendung

'Der Nachweis der Verwendung ist ein bedeutender Bestandteil des Zuwendungsverfahrens.
2Nach § 26 des Haushaltsgrundsatzegesetzes (HGrG) ist bundesrechtlich verpflichtend
vorgegeben, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist.
3Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektférderung enthalten dazu
die maRgeblichen Vorgaben. 4In der Zuwendungsrichtlinie ist klarzustellen, ob eine
Verwendungsbestatigung zugelassen wird oder ein Verwendungsnachweis vorzulegen ist.
5Zudem konnen erganzende oder konkretisierende Bestimmungen aufgenommen werden, wie
beispielsweise

a) in Fallen des Art. 44a BayHO nahere Bestimmungen zum besonderen Nachweisverfahren
(soweit nicht bereits durch VV Nr. 13 zu Art. 44 BayHO vorgegeben),

b) die Bereitstellung eines Musters fir den Verwendungsnachweis,
¢) Vorgaben zum Inhalt des Sachberichts, oder
d) die Vorlage bestimmter Unterlagen oder Belege bereits mit dem Verwendungsnachweis.

1In die Zuwendungsrichtlinie konnen konkretisierende Vorgaben zur Nachweispriifung
aufgenommen werden, wie etwa zur Ausgestaltung der Stichprobenziehung fir die vertiefte
Nachweisprifung, zu Schwerpunkten der vertieften Prufung oder zur Anforderung von Belegen
und erganzenden Unterlagen. 2Bei der Anforderung von Unterlagen ist der Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit zu wahren. 3Insbesondere sollen nicht mehr Unterlagen angefordert werden,
als die Bewilligungsstelle prufen will oder kann; zudem soll auf bereits vorliegende Unterlagen
zuruckgegriffen werden, soweit diese unverandert aussagekraftig sind.

Die in den Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektforderung
angefiihrten Prifrechte der Verwaltung sowie des Obersten Rechnungshofs (ORH) missen
grundsatzlich nicht in der Zuwendungsrichtlinie angefiihrt werden. 2Sofern sie im Sinne einer
frihzeitigen Information der méglichen Zuwendungsempfanger dennoch Erwahnung in der
Richtlinie finden, ist auf eine korrekte Zitierung zu achten: die Prifrechte des ORH gehen Uber
die Prufrechte der Bewilligungsstelle hinaus und umfassen auch die ,sonstige Haushalts- und
Wirtschaftsfihrung“ des Zuwendungsempfangers (siehe Art. 91 Abs. 2 Satz 2 BayHO).

Geltungsdauer

Das Inkraftsetzen neuer und die Anderung bestehender Zuwendungsrichtlinien sollen
grundsatzlich friihestens mit Wirkung ab dem Tag nach der Bekanntgabe erfolgen. 2Eine
ruckwirkende Inkraftsetzung entfaltet keine Bindungswirkung gegeniiber den Bewilligungsstellen.
SInsbesondere sind in der Zwischenzeit erlassene Bewilligungsbescheide nicht rechtswidrig und
auch nicht abzuandern, insbesondere dann nicht, wenn sie bereits Bestandskraft erlangt haben.

1Zuwendungsrichtlinien sind zeitlich zu befristen (Nr. 1.2). 2Als Befristung kommt regelmafig das
Ende des jeweils aktuell geltenden Finanzplanungszeitraums in Betracht, eine langere Laufzeit
ist bei Vorliegen besonderer Umstande jedoch mdglich.

Seite 7 von 7



	Anhang 5: Anlage 5 zu den VV zu Art. 44 BayHO (VV Nr. 15.2 zu Art. 44 BayHO): Grundsätze für die Erstellung von Zuwendungsrichtlinien (Fördergrundsätze – FöGr) 
	1. Leitsätze für die Schaffung und die Fortführung von Zuwendungsrichtlinien 
	1.1 
	1.2 
	1.3 
	1.4 

	2. Leitsätze für die Gestaltung von Zuwendungsrichtlinien 
	2.1 
	2.2 
	2.3 
	2.4 

	3. Leitsätze zum Inhalt der Zuwendungsrichtlinien 
	3.1 Staatliches Interesse (Nr. 1 des Aufbauschemas) 
	3.1.1 
	3.1.2 

	3.2 Fördergegenstand (Nr. 2 des Aufbauschemas) 
	3.3 Zuwendungsempfänger (Nr. 3 des Aufbauschemas) 
	3.3.1 
	3.3.2 
	3.3.3 
	3.3.4 

	3.4 Zuwendungsvoraussetzungen (Nr. 4 des Aufbauschemas) 
	3.4.1 
	3.4.2 
	3.4.3 
	3.4.4 

	3.5 Art der Zuwendung (Nr. 5.1 des Aufbauschemas) 
	3.6 Zuwendungsfähige Ausgaben (Nr. 5.2 des Aufbauschemas) 
	3.6.1 
	3.6.2 
	3.6.3 

	3.7 Höhe der Zuwendung (Nr. 5.3 des Aufbauschemas) 
	3.7.1 
	3.7.2 
	3.7.3 
	3.7.4 
	3.7.5 
	3.7.6 

	3.8 Kumulierung (Nr. 5.4 des Aufbauschemas) 
	3.8.1 
	3.8.2 
	3.8.3 
	3.8.4 


	4. Leitsätze für das Zuwendungsverfahren (Nr. 6 des Aufbauschemas) 
	4.1 Allgemeines 
	4.1.1 
	4.1.2 
	4.1.3 

	4.2 Antragstellung 
	4.2.1 
	4.2.2 

	4.3 Bewilligung 
	4.3.1 
	4.3.2 
	4.3.3 
	4.3.4 
	4.3.5 

	4.4 Auszahlung 
	4.4.1 
	4.4.2 

	4.5 Nachweis und Prüfung der Mittelverwendung 
	4.5.1 
	4.5.2 
	4.5.3 

	4.6 Geltungsdauer 
	4.6.1 
	4.6.2 






